
Gegenüberstellung – DKG-Empfehlung Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie vom 
22.06.2021 zur Landesrechtlichen Regelung 

Praktische Weiterbildung 

 
 

DKG-Empfehlung Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie vom 22.06.2021 (mindestens 1800 
Stunden praktische Weiterbildung) 
 

Landesverordnung  

Praktische Weiterbildung  

Pflichteinsatzbereiche   

 mindestens dreimal 300 Stunden in einem der folgenden 
Einsatzbereiche: 

- Allgemeine Psychiatrie mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten (Betten in der Forensischen 
Psychiatrie können entsprechend berücksichtigt 
werden) 

- Psychosomatik/Psychotherapie 
- Abhängigkeitserkrankungen (Betten in der 

Forensischen Psychiatrie können entsprechend 
berücksichtigt werden) 

- Gerontopsychiatrie 
- Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 

 

und  

 mindestens 300 Stunden 
in tagesklinischen und/oder psychiatrisch-ambulanten 
Institutionen 
 

 

und  



DKG-Empfehlung Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie vom 22.06.2021 (mindestens 1800 
Stunden praktische Weiterbildung) 
 

Landesverordnung  

 mindestens 300 Stunden in Einsatzbereichen  
o der komplementären Dienste 

 
und/oder  

 
o in psychosozialen Einrichtungen in 

extramuralen/außerklinischen Institutionen 
o im 

psychiatrischen/psychosomatischen/psychotherapeutisch
en Kontext 

 

 

  

  
Wahlpflichteinsatzbereiche 

Die verbleibende Zeit ist verbindlich auf weitere der vorgenannten 
psychiatrischen, psychosomatischen, psychotherapeutischen 
stationären und/oder teilstationären, ambulanten und 
komplementären Einsatzbereiche/Institutionen zu verteilen. 
 
 

 

 


